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Dorferneuerung Eschau 3 

Markt Eschau, Landkreis Miltenberg 

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes 

Bekanntmachung und Ladung 

Die Teilnehmergemeinschaft Eschau 3 hat den Flurbereinigungsplan er-

stellt. 

Der Flurbereinigungsplan fasst die Ergebnisse des Verfahrens zusammen.  

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden folgende Bestandteile 

des Flurbereinigungsplanes ausgelegt. 

- Beschlüsse des Vorstands zum Flurbereinigungsplan 

- Textteil zum Flurbereinigungsplan 

- Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen (§ 41 FlurbG) 

- Gebietskarte 

 

Die oben angegebenen Bestandteile des Flurbereinigungsplanes werden in 

der Verwaltung des Marktes Eschau, Rathausstr. 13, 63863 Eschau, vom 

05.08.2024 mit 05.09.2024 während der Dienststunden zur Einsichtnahme 

für die Beteiligten ausgelegt. 

 

Nach der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes, und zwar am 

Dienstag, 20.08.2024, 

von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Ort: Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken,  

Zeller Straße 40, 97082 Würzburg, Zimmer 167 O, 

 

wird ein Anhörungstermin abgehalten. Zu diesem Termin wird hiermit gela-

den. 

Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder Auskünfte über 

den bekannt gegebenen Flurbereinigungsplan gewünscht werden. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Tag des Anhörungstermins schriftlich bei der Teilnehmergemeinschaft 

Eschau 3 am Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Zeller Straße 

40, 97082 Würzburg (Postanschrift: Postfach 55 40, 97005 Würzburg), 

oder durch Einlegung beim Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, 

Zeller Straße 40, 97082 Würzburg (Postanschrift: Postfach 55 40, 

97005 Würzburg), Widerspruch eingelegt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elekt-

ronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die 

Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 

und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Würzburg, 01.07.2024 

gez. Manfred Maier 


